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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des  
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31.10.2006  
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz  
vom 18.12.2012 (GV. NRW. S.672), hat die Universität Du-
isburg-Essen folgende Prüfungsordnung erlassen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Zugangsberechtigung 

Diese Bachelorprüfungsordnung regelt den Zugang, den 
Studienverlauf und den Abschluss des Studiums für  
den Zwei-Fach-Bachelorstudiengang an der Universität 
Duisburg-Essen im Studienfach Angewandte Philosophie 
Das Studienfach Angewandte Philosophie ist im Zwei-
Fach-Bachelorstudiengang an der Universität Duisburg-
Essen mit allen anderen Studienfächern in den Zwei-Fach-
Bachelorstudiengängen der Fakultät für Geisteswissen-
schaften kombinierbar, ebenso mit geisteswissenschaftli-
chen Studienfächern in den Zwei-Fach-Bachelorstudien-
gängen der Universitätsallianz Ruhr.i Im Vollzeitstudium 
kann das Studienfach Angewandte Philosophie auch mit 
dem Studienfach Musikwissenschaft an der Folkwang Uni-
versität der Künste kombiniert werden. 

Darüber hinausgehende Fächerkombinationen müssen 
begründet werden und bedürfen der Zustimmung durch die 
beteiligten Prüfungsausschüsse. 

Die Regelungen gelten gleichermaßen für das Vollzeitstu-
dium und das Teilzeitstudium. Spezifische Regelungen für 
das Teilzeitstudium zur Regelstudienzeit, zu Prüfungen 
und zum Studienverlauf werden bei den einschlägigen Pa-
ragraphen ausgewiesen. 

(2) Die Qualifikation für das Studium im Zwei-Fach-Ba-
chelorstudiengang im Studienfach Angewandte Philoso-
phie wird durch das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife oder fachgebundene Hochschul-
reife) oder ein durch Rechtsvorschrift oder ein von der zu-
ständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes 
Zeugnis erworben. 

(3) Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die ihre 
Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Ein-
richtung erworben haben, müssen vor Beginn des Studi-
ums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß der 
Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) 
nachweisen. 

(4) Zugang zu dem Zwei-Fach-Bachelorstudiengang im 
Studienfach Angewandte Philosophie hat nach § 49 Abs. 6 
HG auch, wer sich in der beruflichen Bildung qualifiziert 
hat. Näheres regelt die Ordnung über den Hochschulzu-
gang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte an der Uni-
versität Duisburg-Essen. 

 
§ 2 

Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

(1) Der Zwei-Fach-Bachelorstudiengang ist ein grundstän-
diger wissenschaftlicher Studiengang, der zu einem ersten 
berufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. 

(2) Im Studienfach Angewandte Philosophie soll den Stu-
dierenden die analytische und argumentative Kompetenz 
zur Bearbeitung und Lösung philosophischer Probleme so-
wie die Fähigkeit zur kritischen Reflexion auf Bedingungen 
und Möglichkeiten verantwortlichen Handelns in der Ge-
sellschaft vermittelt werden. Dazu werden insbesondere 
die folgenden Kompetenzen vermittelt: 

a) Die Studierenden verfügen über erweiterte Kenntnisse 
der wesentlichen historischen Stationen und systemati-
schen Themenkomplexe der Philosophie von der An-
tike bis zur Gegenwart (erweiterte Sachkompetenz) so-
wie über besondere Sachkompetenz in Theoretischer 
und Praktischer Philosophie. 

b) Sie sind in der Lage, auf unterschiedlichen Stufen phi-
losophische Probleme und Themen in Geschichte und 
Gegenwart zu erkennen und Deutungszusammen-
hänge philosophischer Konzeptionen und Systeme von 
deren eigenen Voraussetzungen her zu verstehen (er-
weiterte und spezielle hermeneutische Kompetenz). 

c) Sie können Begriffe klar und unzweideutig verwenden 
und eigene Texte logisch strukturiert verfassen (erwei-
terte und spezielle Begriffs- und Begründungskompe-
tenzen). 

d) Die Studierenden sind aufgrund formal- und materiallo-
gischer Methodenbeherrschung sowie deren eingehen-
der stufenspezifischer Übung in der Lage, ziel- 
orientiert und begründet zu reflektieren und zu argu-
mentieren (erweiterte und spezielle Reflexions- und Ar-
gumentationskompetenz). 

e) Sie sind fähig, Informationen und Quellen eigenständig 
zu suchen, aufzubereiten und zu bewerten und können 
die wichtigsten Hilfsmittel und -techniken der philoso-
phischen Forschung anwenden (Grundkompetenz im 
wissenschaftlichen Arbeiten). 

f) Sie verfügen über einen bewussten, sorgfältigen und 
differenzierten Umgang mit Sprache in den verschiede-
nen Vollzügen von philosophischem Ausdruck (Kom-
munikationskompetenz). 

g) Die Studierenden sind fähig, sich in andere wissen-
schaftliche, politische, kulturelle und lebensweltliche 
Positionen hineinzudenken, und können eigene Positi-
onen sowohl selbstbewusst vertreten als auch relativie-
ren zu können (Sozialkompetenz). 

h) Sie können Fachwissen vermitteln, präsentieren und 
argumentorientiert verhandeln (Präsentations- und Mo-
derationskompetenzen). 

i) Sie haben sich einen Überblick über Methoden, Me- 
dien und Orte philosophischer Bildung erarbeitet (Me-
thoden- und Medienkompetenz). 

j) Sie sind zur analytischen Durchdringung insbesondere 
semantischer Phänomene fähig (analytische Kompe-
tenz). 

(3) Mit den erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen und 
der erfolgreich abgeschlossenen Bachelorarbeit weist die 
oder der Studierende nach, dass sie oder er die für den 
Übergang in die Berufspraxis oder in einen Master-studien-
gang erforderlichen umfassenden Fachkenntnisse besitzt, 
die fachlichen Zusammenhänge überblickt und über die 
Fähigkeit verfügt, wissenschaftliche Methoden und Er-
kenntnisse anzuwenden. 

(4) Die Voraussetzungen für den Zugang zu einem  
Masterstudiengang werden in der spezifischen Master-prü-
fungsordnung geregelt. 
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§ 3 
Bachelorgrad 

Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelorprüfungen in 
den zwei zur Kombination genehmigten Studienfächern im 
Zwei-Fach Bachelorstudiengang verleiht die Fakultät für 
Geisteswissenschaften der Universität Duisburg-Essen 
den Bachelorgrad „Bachelor of Arts“, abgekürzt „B.A.“. 

 

§ 4 
Aufnahmerhythmus 

(1) Das Studium im ersten Fachsemester kann nur zum 
Wintersemester aufgenommen werden. 

(2) Die Aufnahme des Studiums in einem höheren Fach-
semester ist sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester möglich. 

 

§ 5 
Regelstudienzeit, Studienaufbau (Modularisierung) 

(1) Die Regelstudienzeit im Zwei-Fach-Bachelorstudien- 
gang einschließlich der Zeit für die Anfertigung der  
Bachelorarbeit und für das vollständige Ablegen der Prü-
fungen beträgt im Vollzeitstudium 3 Studienjahre bzw. 6 
Semester; im Teilzeitstudium beträgt sie 5 Studienjahre 
bzw. 10 Semester. 

(2) Das Studium ist in allen Abschnitten modular aufgebaut. 
Ein Modul bezeichnet einen Verbund von thematisch und 
zeitlich aufeinander abgestimmten Lehr-/ Lern- 
einheiten, ggf. inklusive externer Praktika. Module sind in-
haltlich in sich abgeschlossen und vermitteln eine eigen-
ständige, präzise umschriebene Teilqualifikation in Bezug 
auf die Gesamtziele des Studiengangs. 

(3) Der für eine erfolgreiche Teilnahme an einem Modul in 
der Regel erforderliche Zeitaufwand einer oder eines Stu-
dierenden (Workload) wird mit einer bestimmten Anzahl 
von Credits ausgedrückt. In den Credits (Regelungen 
zur Anwendung ECTS siehe § 12) sind Präsenzzeiten, Vor- 
und Nachbereitungszeiten und die erforderlichen Prü-
fungszeiten enthalten. Die Credits drücken keine qualita-
tive Bewertung der Module (d.h. keine Benotung) aus. 

(4) Die Studieninhalte sind so strukturiert, dass das Stu-
dium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 
Dabei wird gewährleistet, dass die Studierenden nach ei-
gener Wahl Schwerpunkte setzen können und Pflicht- und 
Wahlpflichtveranstaltungen in einem ausgewogenen Ver-
hältnis stehen. 
 

§ 6  
Mentoring 

(1) Den Studierenden wird empfohlen, während des Studi-
ums am Mentoring-Programm der Fakultät für Geisteswis-
senschaften teilzunehmen. 

(2) Ziel der Teilnahme am Mentoring-Programm ist der Er-
werb und Ausbau von Fähigkeiten zur Selbstorganisa- 
tion in einem komplexen Umfeld. Das Programm versetzt 
die Studierenden in die Lage, Organisationsabläufe selb-
ständig zu planen und durchzuführen, eigene Kompeten-
zen aktiv in die Gruppe einzubringen, Ideen für die persön-
liche Studiengestaltung und für die Berufsfindung zu entwi-
ckeln, Einblicke in die Strukturen der Berufswelt zu erhalten 

und entsprechende Kontakte zu knüpfen. Darüber hinaus 
soll das Mentoring-Programm den Studierenden den Ein-
stieg in die Bachelorstudiengänge sowie in die Studienum-
gebung an der Universität Duisburg-Essen sowie den Zu-
gang zu Stipendien-Programmen und wissenschaftlichen 
Netzwerken erleichtern. 

(3) Den Studierenden wird zu Beginn des Studiums durch 
die Koordinationsstelle für das Mentoring-Programm der 
Fakultät für Geisteswissenschaften eine Mentorin oder ein 
Mentor zugewiesen. Die Mentorin oder der Mentor kann 
gewechselt werden. Das Mentoring-Programm besteht aus 
regelmäßigen, mindestens einmal im Semester stattfinden-
den Einzel oder Gruppengesprächen zwischen Mentorin o-
der Mentor und Studierenden. 

 

§ 7 
Lehr-, Lern- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehr-/Lernformen werden entsprechend den Hin-
weisen im Modulhandbuch in deutscher oder englischer 
Sprache durchgeführt.  

(2) Die Primär- und Sekundärliteratur ist in deutscher oder 
englischer Sprache gehalten.  

(3) Modulprüfungen können abhängig von der Sprache der 
Lehr-/Lernformen im jeweiligen Modul in deutscher oder 
englischer Sprache erbracht werden.  

 

§ 8 
Studienplan und Modulhandbuch 

(1) Der Prüfungsordnung ist als Anlage ein Studienplan  
(§ 58 Abs.3 HG) beigefügt, der im Einzelnen als verbindli-
che Vorgaben ausweist: 

a) die Module und die diesen zugeordneten Lehr-/ Lern-
formen und Prüfungen, 

b) die wesentlichen Inhalte und Qualifikationsziele der  
Module, 

c) die Präsenzzeit (lehr- /lernformenbezogen) in SWS, 

d) die Credits, 

e) die Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen, 

f) die Prüfungsleistungen. 

(2) Der Studienplan gilt für die Studierenden als Empfeh-
lung für einen sachgerechten Aufbau des Studiums inner-
halb der Regelstudienzeit.  

(3) Der Studienplan wird durch ein Modulhandbuch er-
gänzt. Das Modulhandbuch muss mindestens die im Stu-
dienplan als erforderlich ausgewiesenen Angaben enthal-
ten. Darüber hinaus enthält das Modulhandbuch detaillierte 
Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden 
Kompetenzen, der vorgeschriebenen Prüfungen, der Ver-
mittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Credits wie in 
SWS) sowie der Aufteilung auf Pflicht- und Wahlpflichtan-
teile. Das Modulhandbuch ist bei Bedarf und unter Berück-
sichtigung der Vorgaben des Studienplans an diesen an-
zupassen. 
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§ 9 ii 
Lehr-/Lernformen 

Im Studienfach Angewandte Philosophie des Zwei-Fach-
Bachelorstudiengangs gibt es folgende Lehrveranstal-
tungsarten bzw. Lehr-/Lernformen: 

a) Vorlesung 

b) Basiskurs 

c) Aufbaukurs 

d) Seminar 

Vorlesungen bieten in der Art eines Vortrages eine zu-
sammenhängende Darstellung von Grund- und Spezial-
wissen sowie von methodischen Kenntnissen. 

Basiskurse dienen zur Einführung der Studienanfänger 
und Studienanfängerinnen in das Schreiben, Präsentieren 
und Interpretieren von Texten, in das wissenschaftliche Ar-
beiten, sowie in die grundlegenden Inhalte und Methoden 
der Theoretischen Philosophie, der Praktischen Philoso-
phie und der Fachdidaktik.  

Aufbaukurse haben eine vertiefende Funktion. Sie dienen 
der Vorstellung und Diskussion klassischer Autoren und 
Positionen sowie zentraler Themen und Problemstellungen 
der Philosophie. Diese werden von den Studierenden 
durch Anwendung erworbener Sach- und Methodenkennt-
nisse sowie Arbeitstechniken in möglichst selbstständiger 
wissenschaftlicher Arbeit anhand ausgewählter, eigenstän-
dig bearbeiteter Literatur erschlossen.  

Seminare bieten die Möglichkeit einer aktiven Beschäfti-
gung mit einem wissenschaftlichen Problem. Die Beteili-
gung besteht in der Präsentation eines eigenen Beitrages 
zu einzelnen Sachfragen, in kontroverser Diskussion oder 
in aneignender Interpretation. 

Absatz 2 aufgehoben 
 

§ 10 
Wechsel zwischen einem Vollzeit- und einem Teilzeit-

studiengang 

Der Wechsel zwischen einem Vollzeit- und einem Teilzeit-
studiengang ist nur während der allgemeinen Rückmelde-
fristen möglich. Die Einstufung in das entsprechende Fach-
semester erfolgt durch den Prüfungsausschuss. 
 

§ 11 
Zulassungsbeschränkungen für einzelne Lehrveran-

staltungen 

(1) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann 
beschränkt werden, wenn wegen deren Art und Zweck o-
der aus sonstigen Gründen von Lehre und Forschung eine 
Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. Ist bei ei-
ner Lehrveranstaltung wegen deren Art oder Zweck eine 
Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und über-
steigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Auf-
nahmefähigkeit, regelt auf Antrag der oder des Lehrenden 
der Prüfungsausschuss den Zugang. Dabei sind die Be-
werberinnen und Bewerber, die sich innerhalb einer zu set-
zenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, in folgender 
Reihenfolge zu berücksichtigen: 

a) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
das Studienfach Angewandte Philosophie im Zwei-

Fach-Bachelorstudiengang eingeschrieben und nach 
dem Studienplan und ihrem Studienverlauf auf den Be-
such der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt ange-
wiesen sind. 

b) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
das Studienfach Angewandte Philosophie im Zwei-Fach-
Bachelorstudiengang eingeschrieben, aber nach dem 
Studienplan und ihrem Studienverlauf auf den Besuch 
der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht ange-
wiesen sind. 

Innerhalb der Gruppen nach Buchstabe a oder b erfolgt die 
Auswahl nach dem Prioritätsprinzip durch die Fakultät. 

(2) Die Fakultät für Geisteswissenschaften kann für Studie-
rende anderer Studiengänge das Recht zum Besuch von 
Lehrveranstaltungen generell beschränken, wenn ohne 
diese Beschränkung eine ordnungsgemäße Ausbildung 
der für einen Studiengang eingeschriebenen Studierenden 
nicht gewährleistet werden kann. Die Regelung gilt auch für 
Zweithörerinnen und Zweithörer im Sinne des § 52 HG. 

(3) Für Studierende in besonderen Situationen gemäß § 25 
dieser Ordnung können auf Antrag Ausnahmen zugelas-
sen werden. 
 

§ 12  
Studienumfang nach dem European Credit Transfer 

System (ECTS) 

(1) An der Universität Duisburg-Essen wird das European 
Credit Transfer System (ECTS) angewendet. Für einen 
Credit wird eine Arbeitsbelastung in Präsenz- und Selbst-
studium im Umfang von durchschnittlich 30 Stunden ange-
nommen.  

(2) Im Zwei-Fach-Bachelorstudiengang müssen 180 Cre-
dits erworben werden; auf jedes Semester entfallen dabei 
30 Credits. Im Teilzeitstudium entfallen auf jedes Semester 
18 Credits.  

(3) Die Credits verteilen sich wie folgt: 

(a) Auf die Bachelorarbeit entfallen 12 Credits 

(b) Auf die Module E1-E3 des Ergänzungsbereichs ent
 fallen insgesamt 18 Credits. Die Credits verteilen sich 
 wie folgt: 

 E1:  Schlüsselqualifikationen: 6 Credits, 

 E2:  Allgemeinbildende Grundlagen des Fach- 
   studiums: 6 Credits, 

 E3:  Studium Liberale: 6 Credits. 

(c) Auf die fachspezifischen Module entfallen jeweils 75  
 Credits in jedem Studienfach. 

(4) Für jede Studierende und jeden Studierenden wird im 
Bereich Prüfungswesen ein Credit-Konto zur Dokumenta-
tion der erbrachten Leistungen eingerichtet und geführt. 

(5) Für ein bestandenes Modul werden die erworbenen 
Credits diesem Konto gutgeschrieben. 
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§ 13 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und für die sich aus 
dieser Prüfungsordnung ergebenden prüfungsbezogenen 
Aufgaben bildet die Fakultät für Geisteswissenschaften ei-
nen Prüfungsausschuss. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem Vor-
sitzenden, einer oder einem stellvertretenden Vorsitzenden 
und fünf weiteren Mitgliedern. Die oder der Vorsitzende, die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter und zwei weitere Mit-
glieder werden aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer, ein Mitglied aus der Gruppe der aka-
demischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei 
Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden auf Vorschlag 
der jeweiligen Gruppe vom Fakultätsrat gewählt. Entspre-
chend werden für die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Die Amtszeit der 
Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sowie aus der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt drei Jahre, die 
Amtszeit der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl 
ist zulässig. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Ver-
waltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozessrechts. 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Be- 
stimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und 
sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfun-
gen. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung 
über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene 
Entscheidungen. 

(5) Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fakul-
tätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die 
Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. 

(6) Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform 
der Prüfungsordnung und der Studienpläne. 

(7) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden übertragen oder im Umlaufverfahren durch-
führen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprü-
che und für den Bericht an den Fakultätsrat. Die oder der 
Vorsitzende kann in unaufschiebbaren Angelegenheiten 
allein entscheiden (Eilentscheid). Die oder der Vorsitzende 
unterrichtet den Prüfungsausschuss spätestens in dessen 
nächster Sitzung über die Entscheidung. 

(8) Die oder der Vorsitzende beruft den Prüfungsaus-
schuss ein. Der Prüfungsausschuss muss einberufen wer-
den, wenn es von mindestens einem Mitglied des Prü-
fungsausschusses oder einem Mitglied des Dekanats einer 
beteiligten Fakultät verlangt wird. 

(9) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn ne-
ben der oder dem Vorsitzenden oder der Stellvertreterin o-
der dem Stellvertreter mindestens ein weiteres Mitglied aus 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer sowie mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mit-
glied anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsit-
zenden oder des Vorsitzenden. Die Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter der Mitglieder können mit beratender 
Stimme an den Sitzungen teilnehmen. Die studentischen 
Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei der Bewer-
tung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nicht mit. 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen.  

(11) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öf-
fentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre 
Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht Angehörige des öffentli-
chen Dienstes sind, werden sie von der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses nach dem Gesetz über 
die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen (Ver-
pflichtungsgesetz) zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(12) Die oder der Vorsitzende wird bei der Erledigung ihrer 
oder seiner Aufgaben von dem Bereich Prüfungswesen un-
terstützt. 
 

§ 14 
Anrechnung von Leistungen, Einstufung in höhere 

Fachsemester 

(1) Leistungen in dem gleichen akkreditierten Studiengang 
an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerech-
net.  

(2) Leistungen in anderen Studiengängen der Universität 
Duisburg-Essen oder an anderen Hochschulen im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes werden angerechnet, so-
weit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Dies gilt auf An-
trag auch für Leistungen an Hochschulen außerhalb des 
Geltungsbereiches des Grundgesetzes. 

Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Leistungen in In-
halt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des 
Bachelorstudiengangs im Studienfach Angewandte Philo-
sophie im Wesentlichen entsprechen.  

Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Ge-
samtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 
Für die Gleichwertigkeit von Leistungen an ausländischen 
Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und 
der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-
vereinbarungen und Absprachen im Rahmen von Hoch-
schulpartnerschaften zu beachten. Im Übrigen kann bei 
Zweifeln in der Frage der Gleichwertigkeit die Zentralstelle 
für ausländisches Bildungswesen gehört werden.  

(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungs-
leistungen in staatlich anerkannten Fernstudien und Ver-
bundstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zu-
sammenarbeit mit anderen Ländern und dem Bund entwi-
ckelten Fernstudieneinheiten und Verbundstudieneinhei-
ten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Absatz 2 gilt 
auch für Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die an an-
deren staatlichen oder staatlich anerkannten Bildungsein-
richtungen erbracht worden sind.  

(4) Leistungen, die nicht nach Abs. 1 bis 3 gleichwertig 
sind, jedoch in Deutschland oder in einem Staat erbracht 
wurden, der ebenfalls das „Übereinkommen über die Aner-
kennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der 
europäischen Region“ (Lissabonner Anerkennungskon-
vention vom 11.4.1997) ratifiziert hat, werden auf Grund-
lage der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auch 
dann angerechnet, wenn kein wesentlicher Unterschied zu 
den Leistungen des Studiengangs festgestellt wird, zu dem 
die Anerkennung beantragt wird. 
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(5) Auf Antrag können außerhalb des Hochschulwesens er-
worbene Kenntnisse und Qualifikationen auf bis zur Hälfte 
der insgesamt nachzuweisenden ECTS-Punkte angerech-
net werden, wenn sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des 
Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll. 

(6) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die 
auf Grund einer Einstufungsprüfung gemäß § 49 Abs. 12 
HG berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fach-
semester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprü-
fung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Prü-
fungsleistungen angerechnet. Die Feststellungen im Zeug-
nis über die Einstufungsprüfung sind für den Prüfungsaus-
schuss bindend. 

(7) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 
6 ist der Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss er-
lässt Regelungen für die Anrechnung der Leistungen aus 
bestehenden Studiengängen der Universität Duisburg-Es-
sen. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit ist das 
zuständige Fach zu hören.  

(8) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, so sind, 
soweit die Notensysteme vergleichbar sind, die Noten zu 
übernehmen und erforderlichenfalls die entsprechenden 
Credits gemäß § 5 zu vergeben. Die übernommenen Noten 
sind in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamt-
note einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen 
wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. Diese Be-
wertung wird nicht in die Berechnung der Modulnote und 
der Gesamtnote einbezogen. Die Anrechnung wird im 
Zeugnis mit Fußnote gekennzeichnet. 

(9) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 
6 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Angerech-
net werden alle Prüfungsleistungen, sofern mindestens 
eine Prüfungsleistung (i.d.R. die Bachelorarbeit) an der 
Universität Duisburg-Essen zu erbringen ist. Die Anrech-
nung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die in der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt von 
Amts wegen. Die Studierenden haben den Antrag und die 
für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen dem Bereich 
Prüfungswesen vorzulegen, der diese an das zuständige 
Fach weiterleitet. Über ablehnende Entscheidungen erteilt 
der Prüfungsausschuss einen begründeten Bescheid mit 
Rechtsbehelfsbelehrung. 

 
§ 15 

Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern dürfen nur Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer, Lehrbeauftragte, Privatdozen-
tinnen und Privatdozenten sowie wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben bestellt werden, die mindestens die entspre-
chende Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung ab-
gelegt und in dem Fachgebiet, auf das sich  
die Prüfung bezieht, eine selbständige Lehrtätigkeit ausge-
übt haben. Zur Beisitzenden oder zum Beisitzer darf nur 
bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Ba-
chelorprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt 
hat. Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Beisit-
zende muss Mitglied oder Angehörige oder Angehöriger 
der Universität Duisburg-Essen sein. 

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen, Prüfer 
und Beisitzerinnen und Beisitzer. Er kann die Bestellung 
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden übertragen. Die 

Bestellung der Beisitzerinnen und Beisitzer kann den Prü-
ferinnen und Prüfern übertragen werden. Zu Prüferinnen o-
der Prüfern werden in der Regel Lehrende gemäß Absatz 
1 Satz 1 bestellt, die im entsprechenden Prüfungsgebiet 
gelehrt haben. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätig-
keit unabhängig. Ihnen obliegt die inhaltliche Vorbereitung 
und Durchführung der Prüfungen. Sie entscheiden und in-
formieren auch über die Hilfsmittel, die zur Erbringung der 
Prüfungsleistungen benutzt werden dürfen.  

(4) Die Studierenden können für die Bachelorarbeit jeweils 
die erste Prüferin oder den ersten Prüfer (Betreuerin oder 
Betreuer) vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach Mög-
lichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge be-
gründen jedoch keinen Anspruch. 
 
 
 

II. Bachelorprüfung 
 

§ 16 
Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen 

(1) Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer in dem 
Semester, in dem sie oder er sich zur Prüfung meldet oder 
die Prüfung ablegt, im Zwei-Fach-Bachelorstudien- 
gang an der Universität Duisburg-Essen im Studienfach 
Angewandte Philosophie immatrikuliert und bei der erstma-
ligen Anmeldung zu einer Prüfung darüber hinaus unbe-
schadet der Regelung des § 64 Abs. 2 Nr. 5 HG in Verbin-
dung mit § 48 Abs. 5  

a) nicht beurlaubt ist; ausgenommen sind Beurlaubungen 
bei Studierenden in besonderen Situationen und bei 
Wiederholungsprüfungen, wenn diese die Folge eines 
Urlaubs- oder Praxissemesters sind, für das beurlaubt 
worden ist, 

b) sich gemäß § 18 Abs. 4 ordnungsgemäß angemeldet 
hat und 

c) die in dem Modulhandbuch erwähnten Voraussetzun-
gen für die einzelnen Module erfüllt: Die Zulassung zur 
Modulprüfung in den Abschlussmodulen M10 und M11 
setzt den erfolgreichen Abschluss der Basismodule 
M1-M4 voraus. 

(2) Die Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen ist zu ver-
weigern, wenn: 

a) die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen, 

b) die oder der Studierende bereits eine Prüfung in dem-
selben oder einem vergleichbaren Studienfach endgül-
tig nicht bestanden hat oder 

c) die oder der Studierende sich bereits in einem Prü-
fungsverfahren in demselben oder einem vergleichba-
ren Studienfach befindet. 

(3) Diese Regelung gilt für alle Modul- und Modulteilprüfun-
gen. 
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§ 17 
Struktur der Prüfung einschließlich der Form der  

Modulprüfungen 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen und 
der Bachelorarbeit. 

(2) Modulprüfungen sollen sich grundsätzlich auf die Kom-
petenzziele des Moduls beziehen. Es können auch meh-
rere Module mit einer gemeinsamen Prüfung abgeschlos-
sen werden. Wesentlich ist, dass mit dem Bestehen der 
Prüfung bzw. der Teilprüfungen inhaltlich das Erreichen der 
modulspezifischen Lernziele nachgewiesen wird. Der Prü-
fungsumfang ist dafür jeweils auf das notwendige Maß zu 
beschränken. 

(3) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht 
und schließen das jeweilige Modul ab. Credits werden nach 
erfolgreichem Abschluss für jede Modulprüfung vergeben. 

(4) Die Modulprüfungen dienen dem zeitnahen Nachweis 
des erfolgreichen Besuchs von Lehr-/ Lernformen bzw. von 
Modulen und des Erwerbs der in diesen Lehr-/ Lernformen 
bzw. Modulen jeweils vermittelten Kenntnisse und Fähig-
keiten. Im Rahmen dieser Prüfungen soll die oder der Stu-
dierende zeigen, dass sie oder er die im Modul vermittelten 
Inhalte und Methoden im Wesentlichen beherrscht und die 
erworbenen Kompetenzen anwenden kann. 

(5) Die Modulprüfungen werden benotet, die Einzelnoten 
der Module gehen in die Gesamtnote ein. 

(6) Die Modulprüfungen können  

a) als mündliche Prüfung oder 

b) schriftlich oder in elektronischer Form als Klausurarbeit, 
Hausarbeit oder Schreibübung erbracht werden. 

(7) Neben den Modulprüfungen sind im Studienfach Ange-
wandte Philosophie des Zwei-Fach-Bachelor Studiengang 
Studienleistungen zu erbringen. Studienleistungen dienen 
der individuellen Lernstandskontrolle der Studierenden. 
Sie können als Prüfungsvorleistungen Zulassungsvoraus-
setzungen zu Modulprüfungen sein. Die Studienleistungen 
werden nach Form und Umfang im Modulhandbuch be-
schrieben. Die Regelungen zur Anmeldung zur Wiederho-
lung von Prüfungen finden keine Anwendung. Die Bewer-
tung der Studienleistungen bleibt bei der Bildung von Mo-
dulnoten unberücksichtigt.  

(8) Die Studierenden sind zu Beginn der Lehr-/ Lernform 
von der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten 
über die Form und den zeitlichen Umfang der Modul oder 
der Modulteilprüfung in Kenntnis zu setzen. 

(9) Ein Modul gilt erst dann als bestanden, wenn alle dem 
Modul zugeordneten Prüfungsleistungen erfolgreich absol-
viert sind. 

 

§ 18 
Fristen zur Anmeldung und Abmeldung 

für Prüfungen 

(1) Eine studienbegleitende Prüfung gemäß der § 19 und 
20 wird spätestens in der vorlesungsfreien Zeit nach dem 
Ende der jeweiligen Lehr-/ Lernform des Moduls angebo-
ten. Die Termine werden vom Prüfungsausschuss mindes-
tens 6 Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben. 
Bei studienbegleitenden Prüfungen gemäß § 19 kann die 
Anmeldefrist bei einem gemeinsamen Antrag von der oder 
dem Prüfenden und Studierenden durch den Prüfungsaus-
schuss verkürzt werden. 

(2) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die 
Prüfungstermine zu informieren. 

(3) Der Prüfungsausschuss bestimmt den Beginn der An-
meldefrist und gibt ihn mindestens 6 Wochen vor Fristbe-
ginn dem Bereich Prüfungswesen und durch Aushang den 
Studierenden bekannt. 

(4) Zu allen Prüfungen muss sich die oder der Studierende 
innerhalb des Anmeldezeitraums in der vom Prüfungsaus-
schuss verbindlich festgelegten Frist im Bereich Prüfungs-
wesen anmelden (Ausschlussfrist). 

(5) Eine Abmeldung von einer Prüfung hat von der oder 
dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche 
vor dem Prüfungstermin zu erfolgen. 

(6) Die besonderen Belange behinderter Studierender zur 
Wahrnehmung ihrer Chancengleichheit sind zu berück-
sichtigen. Macht die oder der Studierende durch die Vor-
lage eines ärztlichen Zeugnisses glaubhaft, dass sie oder 
er wegen länger andauernder oder ständiger Behinderung 
nicht in der Lage ist, an einer Prüfung in der vorgesehenen 
Form oder in dem vorgesehenen Umfang teilzunehmen, 
gestattet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses der oder dem Studierenden auf Antrag, gleichwertige 
Leistungen in einer anderen Form zu erbringen. 

 
§ 19  

Mündliche Prüfungen 

(1) In einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder der 
Kandidat nachweisen, dass sie oder er die Zusammen-
hänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 
Durch die mündliche Prüfung soll ferner festgestellt wer-
den, ob sie oder er die erforderlichen Kompetenzen erwor-
ben und die Lernziele erreicht hat. 

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor mindes-
tens einer Prüferin oder einem Prüfer und in Gegenwart ei-
ner Beisitzerin oder eines Beisitzers als Einzelprüfung oder 
Gruppenprüfung abgelegt. Vor der Festsetzung der Note 
nach dem Bewertungsschema in § 27 ist die Beisitzerin o-
der der Beisitzer zu hören. 

(3) Bei einer mündlichen Prüfung als Gruppenprüfung dür-
fen nicht mehr als vier Studierende gleichzeitig geprüft wer-
den. 

(4) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 30 und 
höchstens 60 Minuten pro Kandidatin oder Kandidat. In be-
gründeten Fällen kann von diesem Zeitrahmen abgewi-
chen werden. 
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(5) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis einer 
mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. 
Die Note ist der oder dem Studierenden im Anschluss an 
die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Das Protokoll 
und die Note über die mündliche Prüfung sind dem Bereich 
Prüfungswesen und dem Prüfungsausschuss unverzüg-
lich, spätestens aber innerhalb von einer Woche nach dem 
Termin der Prüfung schriftlich zu übermitteln. 

(6) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende, die 
sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prü-
fung unterziehen wollen, auf Antrag als Zuhörerinnen oder 
Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die oder der zu 
prüfende Studierende widerspricht. Die Prüferin oder der 
Prüfer entscheidet über den Antrag nach Maßgabe der vor-
handenen Plätze. Die Zulassung als Zuhörerin oder Zuhö-
rer erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse.  

Kandidatinnen und Kandidaten desselben Semesterprü-
fungstermins sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer ausge-
schlossen. 

 
§ 20 

Klausurarbeiten 

(1) In einer Klausurarbeit soll die Kandidatin oder der Kan-
didat nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit und 
mit den zugelassenen Hilfsmitteln Probleme aus dem Prü-
fungsgebiet ihres oder seines Faches mit den vorgegebe-
nen Methoden erkennen und Wege zu deren Lösung fin-
den kann.  

(2) Klausurarbeiten können als softwaregestützte Prüfung 
durchgeführt werden (E-Prüfungen). Abs. 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Die Studierenden sind auf die Prüfungsform 
hinzuweisen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, sich mit den 
Prüfungsbedingungen und dem Prüfungssystem vertraut 
zu machen. 

(3) Klausurarbeiten haben einen zeitlichen Umfang von 60 
Minuten bis 90 Minuten. 

(4) Klausurarbeiten, mit denen der Studiengang abge-
schlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren 
endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit 
vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen oder 
Prüfern im Sinne des § 15 zu bewerten. 

(5) Jede Klausurarbeit wird nach dem Bewertungsschema 
in § 27 bewertet. Die Note ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 27 Absatz 2. 
Die Kriterien der Prüfungsbewertung sind offen zu legen. 

(6) Das Bewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb von 
6 Wochen abzuschließen. Hiervon kann nur aus zwingen-
den Gründen abgewichen werden; die Gründe sind akten-
kundig zu machen. Die Bewertung einer Klausur ist dem 
Bereich Prüfungswesen und dem Prüfungsausschuss un-
mittelbar nach Abschluss des Bewertungsverfahrens 
schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 21 
Weitere Prüfungsformen 

Essay: 
Ein Essay ist eine Textform, bei der eine philosophische 
Position/ein Argument kritisch rekonstruiert wird.iii 
Die allgemeinen Bestimmungen für Hausarbeiten sowie 
sonstige Prüfungsleistungen trifft der Prüfungsausschuss. 
Für Hausarbeiten gelten die Bestimmungen des § 18 und 
des § 20 Abs. 4 - 6 entsprechend. Die näheren Bestimmun-
gen für Hausarbeiten und Schreibübungen werden durch 
die Prüferin oder den Prüfer festgelegt; die Bewertung die-
ser Prüfungsformen obliegt nur der Prüferin oder dem Prü-
fer. 
 

§ 22  
Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die in der 
Regel die wissenschaftliche Ausbildung im Zwei-Fach-Ba-
chelorstudiengang abschließt. Die Bachelorarbeit soll zei-
gen, dass die oder der Studierende innerhalb einer vorge-
gebenen Frist eine begrenzte Aufgabenstellung aus ihrem 
oder seinem Fachgebiet selbständig und unter Anwendung 
wissenschaftlicher Methoden lösen und darstellen kann. 
Die oder der Studierende legt mit der Anmeldung zur Ba-
chelorarbeit fest, in welchem Studienfach sie oder er die 
Bachelorarbeit anfertigt. 

(2) Zur Bachelorarbeit im Studienfach Angewandte Philo-
sophie kann nur zugelassen werden, wer in beiden Stu-
dienfächern die Module abgeschlossen hat, die gemäß den 
Studienplänen in den ersten vier Semestern abgeschlos-
sen werden sollen. Über Ausnahmen entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(3) Die Studierende oder der Studierende meldet sich im 
Bereich Prüfungswesen zur Bachelorarbeit an. Die Aus-
gabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt über die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses. Der Ausgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

(4) Das Thema der Bachelorarbeit wird von einer Hoch-
schullehrerin oder einem Hochschullehrer, einer Hoch-
schuldozentin oder einem Hochschuldozenten oder einer 
Privatdozentin oder einem Privatdozenten der Fakultät für 
Geisteswissenschaften gestellt und betreut, die oder der im 
Studienfach Angewandte Philosophie Lehrveranstaltungen 
durchführt. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. Für das Thema der Bachelorarbeit hat die Stu-
dierende oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. Soll 
die Bachelorarbeit an einer anderen Fakultät der Universi-
tät Duisburg-Essen oder an einer Einrichtung außerhalb 
der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der 
Zustimmung des Prüfungsausschusses. Auf Antrag der o-
der des Studierenden sorgt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses dafür, dass die oder der Studie-
rende rechtzeitig ein Thema für eine Bachelor-arbeit erhält.  

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt 
12 Wochen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit demgegenüber auf begründeten schriftli-
chen Antrag der oder des Studierenden um bis zu zwei Wo-
chen verlängern. Der Antrag muss spätestens eine Woche 
vor dem Abgabetermin für die Bachelorarbeit bei der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eingegangen 
sein. Ist die oder der Studierende aufgrund von Krankheit 
außer Stande, die Bachelorarbeit fristgerecht abzuliefern, 
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und wird die Prüfungsunfähigkeit unverzüglich durch Vor-
lage eines entsprechenden ärztlichen Attests beim Bereich 
Prüfungswesen nachgewiesen, verlängert sich die Abga-
befrist um die Dauer der nachgewiesenen Prüfungsunfä-
higkeit. 

(6) Das Thema, die Aufgabenstellung und der Umfang der 
Bachelorarbeit müssen so beschaffen sein, dass die zur 
Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden kann. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 
Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

(7) Die Bachelorarbeit kann in begründeten Fällen in Form 
einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des einzel-
nen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, 
Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine 
eindeutige Abgrenzung der jeweils individuellen Leistung 
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. 

(8) Die Bachelorarbeit ist in deutscher Sprache abzufas-
sen; über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungs-
ausschuss in dreifacher Ausfertigung in gedruckter und ge-
bundener Form im DIN A4-Format sowie in geeigneter 
elektronischer Form einzureichen. 

(9) Die Bachelorarbeit soll in der Regel 60 Seiten (à ca. 
2500 Zeichen einschließlich Leerzeichen pro Seite) nicht 
überschreiten.  

(10) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die oder der 
Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er 
seine Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 
selbständig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich 
gemacht hat. 

(11) Der Abgabezeitpunkt ist beim Bereich Prüfungswesen 
aktenkundig zu machen. Ist die Bachelorarbeit nicht frist-
gemäß eingegangen, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. 

(12) Die Bachelorarbeit ist in der Regel von zwei Prüferin-
nen oder Prüfern zu bewerten; die Bewertung ist schriftlich 
zu begründen. Die Erstbewertung soll in  
der Regel von der Betreuerin oder dem Betreuer der  
Bachelorarbeit vorgenommen werden, die oder der das 
Thema der Bachelorarbeit gestellt hat. Ausnahmen sind 
vom Prüfungsausschuss zu genehmigen. Die zweite Prü-
ferin oder der zweite Prüfer wird vom Prüfungsausschuss 
bestellt. Handelt es sich um eine fachübergreifende The-
menstellung müssen die Prüfer so bestimmt werden, dass 
die Beurteilung mit der erforderlichen Sachkunde erfolgen 
kann. Mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer muss einer 
Fakultät der Universität Duisburg-Essen angehören, die 
am Studienfach „Angewandte Philosophie“ maßgeblich be-
teiligt ist. 

(13) Die einzelne Bewertung ist nach dem Bewertungs-
schema in § 27 vorzunehmen. Die Note der Bachelor-arbeit 
wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Bei 
einer Differenz von mehr als 2,0 oder falls nur eine Bewer-
tung besser als mangelhaft (5,0) ist, wird vom Prüfungs-
ausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer zur Be-
wertung der Bachelorarbeit bestimmt. In diesen Fällen wird 
die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden 

besseren Noten gebildet. Die Bachelor-arbeit kann jedoch 
nur dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet wer-
den, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder 
besser sind. 

(14) Das Bewertungsverfahren durch die Prüferinnen oder 
Prüfer darf in der Regel 6 Wochen nicht überschreiten. 
Hiervon kann nur aus zwingenden Gründen abgewichen 
werden; die Gründe sind aktenkundig zu machen. Die Be-
wertung der Bachelorarbeit ist dem Bereich Prüfungswe-
sen unmittelbar nach Abschluss des Bewertungsverfah-
rens schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 23 

Wiederholung von Prüfungen 

(1) Bestandene studienbegleitende Prüfungen und eine be-
standene Bachelorarbeit dürfen nicht wiederholt werden. 
Bei endgültig nicht bestandenen Prüfungen erhält die oder 
der Studierende vom Prüfungsausschuss einen Bescheid 
mit Rechtsbehelfsbelehrung. 

(2) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende 
studienbegleitende Prüfungen können zweimal wiederholt 
werden. 

(3) Für die Wiederholung sollte der jeweils nächstmögliche 
Prüfungstermin wahrgenommen werden. Der Prüfungs-
ausschuss hat zu gewährleisten, dass jede studienbeglei-
tende Prüfung innerhalb von zwei aufeinander folgenden 
Semestern mindestens zweimal angeboten wird. Zwischen 
der ersten Prüfung und der Wiederholungsprüfung müssen 
mindestens vier Wochen liegen. Die Prüfungsergebnisse 
der vorhergehenden Prüfung müssen mindestens 14 Tage 
vor Anmeldebeginn zur Wiederholungsprüfung im Bereich 
Prüfungswesen vorliegen. Eine letztmalige zweite Wieder-
holungsprüfung ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu 
bewerten; die Bewertung ist schriftlich zu begründen. 

(4) Eine nicht bestandene Bachelorarbeit kann einmal wie-
derholt werden. Eine Rückgabe des Themas der zweiten 
Bachelorarbeit innerhalb der in § 22 Abs. 6 Satz 2 genann-
ten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die oder der Studie-
rende bei der Anfertigung ihrer oder seiner ersten Bachelo-
rarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 
hat. 

(5) Studierende, die sich nicht ordnungsgemäß zu einer 
Klausurprüfung der Module „M1: Basismodul Logik“, „M3: 
Basismodul Theoretische Philosophie“ und „M4: Basismo-
dul Praktische Philosophie“ angemeldet haben, sind von 
der Teilnahme an der entsprechenden Wiederholungsklau-
sur ausgeschlossen.iv 

 
§ 24 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 
Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, wenn die oder der Studierende 

 einen bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt, oder wenn sie oder er  

 nach Beginn einer Prüfung, die sie oder er angetreten 
hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. 

Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
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(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend ge-
machten Gründe müssen unverzüglich, d.h. grundsätzlich 
innerhalb von drei Werktagen nach dem Termin der Prü-
fung beim Bereich Prüfungswesen schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden (Samstage gelten nicht als 
Werktage). Im Falle einer Krankheit hat die oder der Stu-
dierende ein ärztliches Attest, bei erneutem Rücktritt we-
gen Krankheit ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Wur-
den die Gründe für die Prüfungsunfähigkeit anerkannt, wird 
der Prüfungsversuch nicht gewertet. Die oder der Studie-
rende soll in diesem Fall den nächsten angebotenen Prü-
fungstermin wahrnehmen. 

(3) Wird von der oder dem Studierenden ein Kind überwie-
gend allein versorgt, so gilt eine durch ärztliches Attest be-
legte Erkrankung des Kindes entsprechend. Das Gleiche 
gilt für die Erkrankung eines pflegebedürftigen Angehöri-
gen. 

(4) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis seiner 
Leistung durch Täuschung, worunter auch Plagiate fallen, 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus-
sen, gilt die betreffende Leistung als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der jewei-
ligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder 
dem Aufsichtführenden getroffen und aktenkundig ge-
macht. Zur Feststellung der Täuschung kann sich die Prü-
ferin oder der Prüfer bzw. der Prüfungsausschuss des Ein-
satzes einer entsprechenden Software oder sonstiger 
elektronischer Hilfsmittel bedienen. Eine Studierende oder 
ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ab-
lauf einer Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin 
oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder dem Aufsichtfüh-
renden nach Abmahnung von der weiteren Teilnahme an 
der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die 
betreffende Leistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-
wertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsaus-
schuss die Studierende oder den Studierenden von der Er-
bringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.  

(5) Die oder der betroffene Studierende kann innerhalb von 
14 Tagen nach Bekanntgabe der Bewertung einer Prü-
fungsleistung verlangen, dass Entscheidungen vom Prü-
fungsausschuss überprüft werden. Belastende Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses sind von diesem der o-
der dem Studierenden schriftlich mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung mitzuteilen. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann von der oder dem Studie-
renden eine Versicherung an Eides Statt verlangen, dass 
die Prüfungsleistung von ihr oder ihm selbstständig und 
ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist. Wer 
vorsätzlich einen Täuschungsversuch gemäß Absatz 4 un-
ternimmt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet 
werden. 

(7) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die Kanzlerin oder 
der Kanzler. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen 
schwerwiegenden Täuschungsversuches kann die Studie-
rende oder der Studierende zudem exmatrikuliert werden. 

 
§ 25 

Studierende in besonderen Situationen 

(1) Die besonderen Belange behinderter Studierender zur 
Wahrung ihrer Chancengleichheit sind über § 18 Absatz 6 

hinaus gleichermaßen für die Erbringung von Studienleis-
tungen zu berücksichtigen. Der Prüfungsausschuss legt 
auf Antrag der oder des Studierenden von dieser Prüfungs-
ordnung abweichende Regelungen unter Berücksichtigung 
des Einzelfalls fest. 

(2) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen ent-
sprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes 
gelten oder für die die Fristen des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes (BEEG) über die Elternzeit greifen, legt 
der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung ge-
regelten Prüfungsbedingungen auf Antrag der oder des 
Studierenden unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest. 

(3) Für Studierende, die durch ärztliches Attest nachwei-
sen, dass sie den Ehemann oder die eingetragene Leben-
spartnerin oder die Ehefrau oder den eingetragenen Le-
benspartner oder pflegebedürftige Verwandte in gerader 
Linie oder Verschwägerte ersten Grades pflegen, legt der 
Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung gere-
gelten Fristen und Termine auf Antrag der oder des Studie-
renden unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch 
diese Pflege und unter Berücksichtigung des Einzelfalls 
fest. 

(4) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen 
oder eine Verpflichtung nach Abs. 3 nachweisen, können 
auf Antrag vom Erfordernis des regelmäßigen Besuches 
von Lehr-/Lerneinheiten zur Erlangung eines nach dieser 
Ordnung erforderlichen Teilnahmenachweises befreit wer-
den. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung ei-
ner dem Workload der Fehlzeiten entsprechende, ange-
messene zusätzliche Studienleistung im Selbststudium. 
Diese wird von der Veranstaltungsleiterin oder dem Veran-
staltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem Studie-
renden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 
§ 26 

Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die gesamte Prüfungsleistung für den Bachelor-studi-
engang ist bestanden, wenn alle Prüfungen gemäß der §§ 
19 - 21 sowie die Bachelorarbeit gemäß § 22 erfolgreich 
absolviert und die für den Studiengang vorgeschriebenen 
Credits erworben worden sind. 

(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, 
wenn: 

 eine geforderte Prüfungsleistung gemäß Absatz 1 
nicht erfolgreich absolviert wurde 

 und eine Wiederholung dieser Prüfungsleistung ge-
mäß § 23 nicht mehr möglich ist 

(3) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, wird 
vom Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studie-
renden und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise 
sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheini-
gung ausgestellt, die die erfolgreich absolvierten Prüfun-
gen, deren Noten und die erworbenen Credits ausweist 
und deutlich macht, dass die Bachelorprüfung nicht bestan-
den worden ist. 
 

§ 27 
Bewertung der Prüfungsleistungen und 

Bildung der Prüfungsnoten 
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(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen 
sind von den Prüferinnen und Prüfern folgende Noten 
(Grade Points) zu verwenden. Zwischenwerte sollen eine 
differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermögli-
chen. 

1,0 oder 1,3 = sehr gut 
(eine hervorragende Leistung) 

1,7 oder 2,0 oder 2,3 = gut 
(eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt) 

2,7 oder 3,0 oder 3,3 = befriedigend 
(eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht) 

3,7 oder 4,0 = ausreichend 
(eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderun-
gen genügt) 

5,0 = nicht ausreichend 
(eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr genügt) 

(2) Wird eine Prüfung von mehreren Prüferinnen und/oder 
Prüfern bewertet, ist die Note das arithmetische Mittel der 
Einzelnoten. Bei der Bildung der Note wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle wei-
teren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Note 
lautet: 
 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 
= sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 
= gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 
= befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 
= ausreichend 

bei einem Durchschnitt ab 4,1 
= nicht ausreichend. 

(3) Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit „ausreichend“ 
(4,0) oder besser bewertet wurde. Eine Prüfung ist endgül-
tig nicht bestanden, wenn sie mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet wurde und alle Wiederholungsmöglichkeiten ge-
mäß § 23 ausgeschöpft sind. 

 
§ 28 

Modulnoten 

(1) Ein Modul ist bestanden, wenn alle diesem Modul zu-
geordneten Leistungen erbracht und die Modulprüfung 
mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer einzigen Prü-
fungsleistung, so ist die erzielte Note gleichzeitig die er-
zielte Note der Modulprüfung. Besteht eine Modulprüfung 
aus mehreren Teilprüfungen, so muss jede Teilprüfung be-
standen sein. 

(3) Die Note der Modulprüfung ist das gewichtete Mittel der 
Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen (Grade Points). 
Das gewichtete Mittel errechnet sich aus der Summe der 
mit den Einzelnoten multiplizierten Credits, dividiert durch 
die Gesamtzahl der benoteten Credits des Moduls.  

(4) Die Note für das jeweilige Studienfach errechnet sich 
aus dem mit Credits gewichteten Mittel der fachbezogenen 
Modulnoten.  

 
§ 29 

Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem mit Credits ge-
wichteten arithmetischen Mittel aus 

 den fachspezifischen Modulnoten und 

 der Note für die Bachelorarbeit. 

Unbenotete Leistungen (z B. Praktika, ohne Note aner-
kannte Leistungen) und die Noten für die Module des Er-
gänzungsbereichs werden bei der Berechnung der Ge-
samtnote nicht berücksichtigt. 

(2) Dabei wird jeweils nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen. Im Übrigen gilt § 27 entspre-
chend. 

(3) Der Gesamtnote werden zusätzlich zur Benotung 
ECTS-Grade zugeordnet, wenn über 3 Studienjahre min-
destens eine Absolventenzahl von 50 erreicht ist. 

Die Studierenden erhalten folgende ECTS-Grade: 

A „Bestanden“ – die besten 10% 

B „Bestanden“ – die nächsten 25% 

C „Bestanden“ – die nächsten 30% 

D „Bestanden“ – die nächsten 25% 

E „Bestanden“ – die nächsten 10 % 
______________________________________________ 

FX „Nicht bestanden“ – es sind Verbesserungen erforder-
lich, bevor die Leistungen anerkannt werden können 

F „Nicht bestanden“ – es sind erhebliche Verbesserungen 
erforderlich. 

(4) Wurde die Bachelorarbeit mit 1,0 bewertet und ist der 
Durchschnitt aller anderen Noten 1,3 oder besser, wird im 
Zeugnis gemäß § 31 das Gesamtprädikat „mit Auszeich-
nung bestanden" vergeben. 
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§ 30 
Zusatzprüfungen 

(1) Die oder der Studierende kann sich über den Pflicht und 
den Wahlpflichtbereich hinaus in weiteren Fächern einer 
Prüfung unterziehen (Zusatzprüfungen). 

(2) Das Ergebnis einer solchen Zusatzprüfung wird bei der 
Feststellung von Modulnoten und der Gesamtnote nicht mit 
berücksichtigt. 

 
§ 31 v 

Zeugnis und Diploma Supplement  

(1) Hat die oder der Studierende die Bachelorprüfung be-
standen, erhält sie oder er ein Zeugnis in deutscher Spra-
che. Das Zeugnis enthält folgende Angaben: 

 Name der Universität und Bezeichnung der  
Fakultät/en, 

 Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort  
der oder des Studierenden, 

 Bezeichnung des Studiengangs, 

 die Bezeichnungen und Noten der absolvierten 

 Module mit den erworbenen Credits, 

 das Thema und die Note der Bachelorarbeit mit den 
erworbenen Credits, 

 Gesamtnote mit den insgesamt erworbenen Credits 
und dem zugeordneten ECTS-Grad, 

 auf Antrag der oder des Studierenden die bis zum Ab-
schluss des Bachelorstudiums benötigte Fach- 
studiendauer, 

 auf Antrag der oder des Studierenden die Ergebnisse 
der gegebenenfalls absolvierten Zusatzprüfungen ge-
mäß § 30, 

 das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung er-
bracht wurde, 

 die Unterschriften der oder des Vorsitzenden des zu-
ständigen Prüfungsausschusses sowie der Dekanin o-
der des Dekans der Fakultät 

 und das Siegel der Universität. 

Als Anlage zum Zeugnis kann das Transcript of Records 
erstellt werden. Das Transcript of Records enthält sämtli-
che Prüfungen einschließlich der Prüfungsnoten. Stellt die 
oder der Studierende bis zum Zeitpunkt der Anmeldung der 
Bachelorarbeit einen entsprechenden Antrag beim Prü-
fungsausschuss, erhält sie oder er zusätzlich eine eng-
lischsprachige Fassung des Zeugnisses. 

(2) Mit dem Abschlusszeugnis wird der Absolventin oder 
dem Absolventen durch die Universität ein Diploma Supp-
lement in deutscher und englischer Sprache ausgehändigt. 
Das Diploma Supplement enthält 

 persönliche Angaben wie im Zeugnis (siehe Abs. 1) 

 allgemeine Hinweise zur Art des Abschlusses, 

 Angaben zu der den Abschluss verleihenden  
Universität, 

 Angaben zum Studiengang einschließlich detaillierter 
Informationen zu den erbrachten Leistungen und zum 
Bewertungssystem sowie zu den mit den jeweiligen 
Prüfungen erworbenen Credits. Das Diploma Supple-
ment trägt das gleiche Datum wie das Zeugnis. 

(3) Das Zeugnis über die bestandene Bachelorprüfung 
ist ein dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 
gleichwertiger Vorbildungsnachweis gemäß § 3 Nr. 4 
Qualifikationsverordnung (QVO). Studierende mit Fach-
hochschulreife erwerben somit mit Bestehen der Ba-
chelorprüfung die allgemeine Hochschulreife. 

 
§ 32 

Bachelorurkunde 

(1) Nach bestandener Bachelorprüfung werden der Absol-
ventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis 
eine Bachelorurkunde und das Diploma Supplement aus-
gehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen Bachelor-
grad nach § 3 aus und trägt ebenso wie das Diploma Supp-
lement das Datum des Zeugnisses. 

(2) Die Urkunde wird von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan 
der Fakultät, die den Grad verleiht, unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Universität Duisburg-Essen versehen. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis und dem Diploma Supp-
lement erhält die Absolventin oder der Absolvent eine ent-
sprechende Urkunde in englischer Sprache. 
 
 
 

III. Schlussbestimmungen 

 
§ 33 

Ungültigkeit der Bachelorprüfung,  
Aberkennung des Bachelorgrades 

 
(1) Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend be-
richtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht be-
standen erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Man-
gel durch Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulas-
sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prü-
fungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 
Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Sämtliche unrichtigen Prüfungszeugnisse sind einzu-
ziehen und gegebenenfalls durch neue Zeugnisse zu er-
setzen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung 
des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt 
worden, ist der verliehene Grad abzuerkennen und die aus-
gehändigte Urkunde einzuziehen. 
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§ 34 
Einsicht in die Prüfungsarbeiten 

Den Studierenden wird auf Antrag nach einzelnen Prüfun-
gen Einsicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten gewährt. 
Der Antrag muss binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses gestellt werden. Näheres regelt 
der Prüfungsausschuss. 

 
§ 35 

Führung der Prüfungsakten, Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Prüfungsakten werden elektronisch geführt. 

a) Nachfolgende Daten werden elektronisch gespeichert: 

 Name, Vorname, Matrikelnummer, Geburtsdatum, 

 Geburtsort 

 Studiengang 

 Studienbeginn 

 Prüfungsleistungen 

 Anmeldedaten, Abmeldedaten 

 Datum des Studienabschlusses 

 Datum der Aushändigung des Zeugnisses. 

b) Nachfolgende Dokumente werden in Papierform ge- 
 führt und archiviert: 

 Bachelorarbeit 

 Zeugnis 

 Urkunde 

 Prüfungsarbeiten 

 Prüfungsprotokolle 

 Atteste, Widersprüche und Zulassungsanträge. 

(2) Die Aufbewahrungsfristen betragen: 

 für die Bachelorarbeit, die Prüfungsarbeiten und 
Prüfungsprotokolle: 5 Jahre 

 für das Zeugnis und die Urkunde: 50 Jahre. 

(3) Die Archivierung der nach Abs. 2 aufbewahrten Akten 
erfolgt durch den Bereich Prüfungswesen. 

 
§ 36vi 

Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden An-
wendung, die erstmalig im WS 2012/13 im Studienfach An-
gewandte Philosophie des Zwei-Fach-Bachelor-studien-
gangs an der Universität Duisburg-Essen eingeschrieben 
sind.  

Absatz 2 aufgehoben 

 
§ 37 

In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am 01.10.2012 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für den Bachelor-stu-
diengang Angewandte Philosophie (Zwei-Fach-Bachelor-
programm) vom 11.11.2009 (Verkündungsblatt Jg. 7, 2009 
S. 957/ Nr. 142), zuletzt geändert am 16.06.2011 (VBl Jg. 
9, 2011 S. 335 / Nr. 63), außer Kraft. § 36 Abs. 2 Satz 1 
bleibt unberührt. 

(2) Diese Prüfungsordnung wird im Verkündungsblatt der 
Universität Duisburg-Essen - Amtliche Mitteilungen veröf-
fentlicht. 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats 
der Fakultät für Geisteswissenschaften vom 17.10.2012. 
 

Duisburg und Essen, den 06. Februar 2013 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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Anlage 1 

Modulübersicht – Studienfach „Angewandte Philosophie“ im Zwei-Fach-Bachelor-
studiengang 

Modul 1 Basismodul Logik 

Inhalte 

 Grundlagen der Argumentationslehre 

 Syllogistik 

 Klassische Aussagenlogik (Natürliches Schließen und semantische Bäume) 

 Klassische Prädikatenlogik I Stufe (Natürliches Schließen und semantische Bäume) 

Lern-/Kompetenzziele: 

 Studierende beherrschen die wichtigsten Techniken zur Evaluation philosophischer Argumente auf ihre 
rein formale Gültigkeit hin: Syllogistik, klassische Aussagenlogik und klassische Prädikatenlogik erster 
Stufe im Rahmen „natürlichen Schließens“ (formale Reflexions- und Argumentationskompetenz).  

 Sie sind in der Lage, in eigenen und fremden mündlichen und schriftlichen Beiträgen zu Fragen prakti-
schen und theoretischen Philosophierens die jeweils sie tragende Argumentation in ihrer formalen Struk-
tur zu erkennen und auf ihre Gültigkeit hin zu prüfen (formal-hermeneutische Kompetenz). 

Modul 2 Basismodul Philosophische Methodik 

Inhalte 

 Elementare Fragen der Theoretischen oder Praktischen Philosophie 

Lern-/Kompetenzziele: 

 Die Studierenden können kurze eigene Texte begrifflich klar und logisch strukturiert verfassen (basale 
Begriffs- und Begründungskompetenz). 

 Sie sind in der Lage, eigene mündliche Präsentationen methodisch aufzubauen und vorzutragen (grund-
legende Argumentations- und Präsentationskompetenz). 

 Die Studierenden sind fähig, kurze Texte auf ihren begrifflichen Gehalt, ihre Begründungsstruktur und ihr 
argumentatives Gelingen zu prüfen (basale Begriffs- und hermeneutische Kompetenz). 

 Sie können die wichtigsten Hilfsmittel und -techniken der philosophischen Forschung anwenden (Grund-
kompetenz im wissenschaftlichen Arbeiten). 

Modul 3 Basismodul Theoretische Philosophie 

Inhalte 

Vorlesung Einführung in die Th. Phil.: 

 Präsentation und Erörterung von Grundbegriffen und zentralen Themen der Theoretischen Philosophie 
sowie der wichtigsten historischen Entwicklungen in diesen Bereichen. 

Basiskurs: 

 Zentrale erkenntnistheoretische Positionen von der Antike bis zur Gegenwart (etwa Empirismus/ 
Rationalismus, Naturalismus/Antinaturalismus) 
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Lern-/Kompetenzziele: 

 Studierende kennen die Grundlagen und die zentralen Fragestellungen der Erkenntnistheorie, der Wis-
senschaftstheorie, der Philosophie des Geistes, der Metaphysik und der Philosophie der Person, sie sind 
fähig, die wichtigsten Antworten auf diese Fragen nachzuvollziehen, und können diese Antworten ihren 
wichtigsten historischen Vertretern zuordnen (basale Sachkompetenz). 

 Sie sind in der Lage, die erkenntnistheoretischen Fragen nach Ursprung und Rechtfertigung, nach der 
sprachlichen Verfasstheit, nach den verschiedenen Arten sowie nach Grenzen unseres Wissens histo-
risch wie systematisch zu reflektieren (grundlegende Reflexionskompetenz).  

 Sie sind fähig, die zentralen Begriffe der theoretischen Philosophie anzuwenden (grundlegende Begriffs-
kompetenz). 

Modul 4 Basismodul Praktische Philosophievii 

Inhalte 

Basiskurs Einführung in die Prakt. Phil. I: Normative Ethik und Metaethik: 

 Vermittlung der systematischen und historischen Grundlagen der Normativen Ethik und Metaethik als 
Kerndisziplinen der Praktischen Philosophie. 

Vorlesung Einführung in die Prakt. Phil. II: Angewandte Ethik, Politische Philosophie, Rechtsphilosophie, 
Handlungstheorie 

 Vermittlung der systematischen und historischen Grundlagen der im Titel der Veranstaltung genann-
ten Disziplinen der Praktischen Philosophie und des Zusammenhangs dieser Disziplinen miteinander. 

Lern-/Kompetenzziele: 

 Studierende kennen die Grundlagen und die zentralen Fragstellungen der Handlungstheorie, der Me-
taethik, der normativen Ethik, der angewandten Ethik, der Rechtsphilosophie und der politischen Philo-
sophie, sie sind fähig, die wichtigsten Antworten auf diese Fragen nachzuvollziehen, und sie können diese 
Antworten ihren wichtigsten historischen Vertretern zuordnen (basale Sachkompetenz). 

 Sie sind in der Lage, die ethischen Fragen nach der Existenzweise von Werten und Normen, nach dem 
Verständnis moralischer Urteile sowie nach der Begründung moralischer Normen historisch wie systema-
tisch zu reflektieren (grundlegende Reflexionskompetenz). 

 Sie sind fähig, die zentralen Begriffe der praktischen Philosophie anzuwenden (grundlegende Begriffs-
kompetenz). 

Modul 5 Aufbaumodul Theoretische Philosophie 

Inhalte 

Vorlesung Phil. Anthr.: 

 Die Vorlesung behandelt historisch und systematisch zentrale Themen aus dem Bereich der Philosophi-
schen Anthropologie, und zwar insbesondere: Anthropologische Charakteristika, Spezifika und Kandida-
ten für Wesensbestimmungen; Personsein; Normative Handlungssteuerbarkeit. 

Aufbaukurs: 

 Das Seminar behandelt exemplarisch ein zentrales Thema aus dem Bereich der Philosophie der Person. 
Dabei kommen insbesondere Themen zu den folgenden Aspekten infrage: Moralische Implikationen des 
Personbegriffs; Identität der Person; Handeln vs. Verhalten. 

SE zur Erk./Wiss.theorie: 

 Das Seminar behandelt exemplarisch ein zentrales Thema aus dem Bereich der Erkenntnistheorie / Wis-
senschaftstheorie. Dabei kommen insbesondere Themen zu den folgenden Aspekten infrage: Arten und 
Grenzen des Wissens; Erklären und Verstehen; Qualitätskriterien wissenschaftlicher Theorien. 
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SE Phil. des Geistes: 

 Das Seminar behandelt exemplarisch ein zentrales Thema aus dem Bereich der Philosophie des Geistes. 
Dabei kommen insbesondere Themen zu den folgenden Aspekten infrage: Das Leib-Seele-Problem; 
Gründe und Ursachen; Selbstbewusstsein. 

SE Ontologie/Metaphysik: 

 Das Seminar behandelt exemplarisch ein zentrales Thema aus dem Bereich der Ontologie / Metaphysik. 
Dabei kommen insbesondere Themen zu den folgenden Aspekten infrage: Willensfreiheit; Kausalität und 
Naturgesetze; Realistische und nominalistische Theorien von Eigenschaften. 

Lern-/Kompetenzziele: 

 Die Studierenden kennen die Grundlagen und die zentralen Fragestellungen in der theoretischen Philo-
sophie (Erweiterte Sachkompetenz). 

 Sie kennen die systematischen Problemstellungen und philosophiehistorischen Grundlagen der philoso-
phischen Anthropologie und der Philosophie der Person.  

 Die Studierenden können unterschiedliche Problemlösungsansätze qualifiziert einordnen und beurteilen 
(erweiterte hermeneutische Kompetenz).  

 Sie sind weiterhin in der Lage, mit dem semantischen Feld von Grundbegriffen der philosophischen Anth-
ropologie sowie der Philosophie der Person eigenständig umzugehen, damit zusammenhängende Prob-
lemstellungen zu identifizieren und ihre Überlegungen angemessen schriftlich zu präsentieren (erweiterte 
Begriffs-, Argumentations- und Präsentationskompetenzen). 

Modul 6 Aufbaumodul Praktische Philosophie 

Inhalte 

Vorlesung: 

 Historische Grundmodelle der politischen Philosophie (Aristoteles, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant) 

 Moderne politisch-philosophische Konzepte (Rawls, Nozick, Kommunitarismus) 

Aufbaukurs: 

 Normen, Werte und deren Begründung; Tugendethik; Vertragstheorie; Kantianismus; Utilitarismus. 

SE Metaethik: 

 Normative und evaluative Sätze; Intuitionismus; Emotivismus, Irrtumstheorie; Präskriptivismus; Rationa-
lismus. 

SE Angewandte Ethik: 

 Prinzipien und deren Anwendung: Medizinethik, Umweltethik, Technikphilosophie. 

SE zur Pol. Soz.philosophie: 

 Staat und Gesellschaft; Kollektive Intentionalität; Menschenrechte; Legitimität von Gesetzen; Straftheo-
rien. 

Lern-/Kompetenzziele: 

 Die Studierenden kennen die Grundlagen und die zentralen Fragestellungen in der Praktischen Philoso-
phie und die systematischen Problemstellungen und philosophiehistorischen Grundlagen der Politischen, 
Rechts- und Sozialphilosophie sowie der normativen Ethik (erweiterte Sachkompetenz).  

 Die Studierenden können unterschiedliche Problemlösungsansätze qualifiziert einordnen und beurteilen 
(erweiterte hermeneutische Kompetenz).  

 Sie sind weiterhin in der Lage, mit dem semantischen Feld von Grundbegriffen der Politischen, Rechts- 
und Sozialphilosophie sowie der normativen Ethik eigenständig umzugehen, damit zusammenhängende 
Problemstellungen zu identifizieren und ihre Überlegungen angemessen schriftlich zu präsentieren (er-
weiterte Begriffs-, Argumentations- und Präsentationskompetenzen) 
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Modul 7 Aufbaumodul Angewandte Ethik 

Inhalte 

 Medizinethik: Leben und Tod, Organtransplantation, Rationierung medizinischer Ressourcen, Schwan-
gerschaftsabbruch; Umweltethik: Tierschutz, Verantwortung für zukünftige Generationen; Technikphilo-
sophie: GenEthik, Enhancement. 

Lern-/Kompetenzziele: 

 Studierende sind in der Lage, in mündlichen und schriftlichen Äußerungen zu Folgen wissenschaftlich-
technischer Entwicklungen für das individuelle und soziale Leben des Menschen und seine Umwelt auf 
rationale Weise Stellung zu nehmen. 

 Sie sind befähigt, aktuelle Entwicklungen der technischen Wissenschaften, der Lebenswissenschaften 
und der medizinischen Disziplinen auf ihren normativen Gehalt hin zu rekonstruieren, diesen Gehalt auf 
seine argumentative Struktur hin zu überprüfen und schließlich unter Heranziehung ethischer Prinzipien 
eine rationale Position zu entwickeln. 

 Sie besitzen die Fähigkeit, Grundlagen verschiedener philosophischer Fächer zu einem Instrumentarium 
zu integrieren und mit ihm zu einer rationalen Urteilsbildung zu gelangen. 

Modul 8 Aufbaumodul Philosophie der Kultur 

Inhalte 

AK Religionsphil.: 

 Argumente für und gegen die Existenz Gottes; Fragen zur eventuellen Abhängigkeit und Religion und 
Ethik; 

 Soziale Folgen verschiedener Formen von Religiosität und Areligiosität; Asiatische Weisheitslehren. 

SE zur Kulturphil./Ästhetik: 

 Exemplarische Positionen für ein angemessenes Verständnis kultureller Phänomene; Pessimismus,  
Nihilismus, Postmoderne. Exemplarische Positionen zur möglichen Erkenntnisvermittlung durch Kunst. 

SE zur Sprachphilosophie: 

 Hauptströmungen der Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts (Idealsprachenprogramm, Normalspra-
chenprogramm); Würdigung des „linguistic turn“ für ein angemessenes Verständnis philosophischer Prob-
leme. 

Lern-/Kompetenzziele: 

 Die Studierenden kennen elementare Themenstellungen des Fragekreises „Religion und Weltanschau-
ung“ (Sachkompetenz).  

 Sie sind fähig, humane Formen von Religiosität von Fundamentalismen und Obskurantismen zu unter-
scheiden (erweiterte Reflexionskompetenz). 

 Die Studierenden können komplexe kulturelle Phänomene und Diskurse historisch und argumentativ ein-
ordnen (erweiterte hermeneutische Kompetenz). 

 Sie sind in der Lage, wichtige semantische oder ästhetische Phänomene analytisch zu durchdringen (er-
weiterte analytische Kompetenz). 



Universität Bereinigte Sammlung der Satzungen Ziffer  8.43.5 
Duisburg-Essen  und Ordnungen Seite  18 
 
 

Stand: Oktober 2019 

Modul 10 Abschlussmodul Theoretische Philosophie 

Inhalte 

 Zentrale Probleme der Theoretischen Philosophie und deren Behandlung durch wichtige Personen der 
Philosophiegeschichte. 

Lern-/Kompetenzziele: 

 Studierende besitzen spezialisiertes Wissen in zwei Bereichen der theoretischen Philosophie: der Er-
kenntnistheorie, der Wissenschaftstheorie, der Philosophie des Geistes, der Metaphysik, der Sprachphi-
losophie oder der Philosophie der Person (besondere Sachkompetenzen). 

 Sie vertiefen ihre Fähigkeiten, die wichtigsten Antworten auf spezielle Fragen aus diesen Bereichen ei-
genständig zu entwickeln, zu verteidigen und zu kritisieren (spezielle Reflexions- und Argumentations-
kompetenzen). 

 Sie besitzen detaillierte Kenntnisse über besondere historische Ansätze und sind in der Lage, diese selb-
ständig kritisch zu würdigen (spezielle hermeneutische Kompetenz). 

 Sie erwerben vertiefte Kompetenzen in der Anwendung einiger spezialisierter Begriffe der theoretischen 
Philosophie (spezielle Begriffskompetenz). 

 Sie können ihre Interpretationen, Einschätzungen und weitergehenden Überlegungen angemessen 
mündlich präsentieren (spezielle Präsentations- und Moderationskompetenzen).  

 Sie sind in der Lage, unterschiedliche Auffassungen im Gespräch zu erfassen und sich argumentativ mit 
Gesprächspartnern und Texten auseinanderzusetzen (spezielle Argumentations- und Sozialkompeten-
zen). 

Modul 11 Abschlussmodul Praktische Philosophie 

Inhalte 

 Zentrale Probleme der Praktischen Philosophie und deren Behandlung durch wichtige Personen der Phi-
losophiegeschichte. 

Lern-/Kompetenzziele: 

 Studierende besitzen spezialisiertes Wissen in zwei Bereichen der praktischen Philosophie: der Hand-
lungstheorie, der Metaethik, der normativen Ethik, der angewandten Ethik, der Rechtsphilosophie oder 
der politischen Philosophie (besondere Sachkompetenzen). 

 Sie vertiefen ihre Fähigkeiten, die wichtigsten Antworten auf spezielle Fragen aus diesen Bereichen ei-
genständig zu entwickeln, zu verteidigen und zu kritisieren (spezielle Reflexions- und Argumentations-
kompetenzen). 

 Sie besitzen detaillierte Kenntnisse über besondere historische Ansätze und sind in der Lage, diese 
selbstständig kritisch zu würdigen (spezielle hermeneutische Kompetenz). 

 Sie erwerben vertiefte Kompetenzen in der Anwendung einiger spezialisierter Begriffe der praktischen 
Philosophie (spezielle Begriffskompetenz). 

 Sie können ihre Interpretationen, Einschätzungen und weitergehenden Überlegungen angemessen 
mündlich präsentieren (spezielle Präsentations- und Moderationskompetenzen).  

 Sie sind in der Lage, unterschiedliche Auffassungen im Gespräch zu erfassen und sich argumentativ mit 
Gesprächspartnern und Texten auseinanderzusetzen (spezielle Argumentations- und Sozialkompeten-
zen). 
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Anlage 2              

a) Studienplan für das Studienfach „Angewandte Philosophie“ im Zwei-Fach-Bachelorstudiengang im Vollzeitstudium   

Modul 
Credits 

pro 
Modul F

ac
h

se
-

m
es

te
r Lehrveranstaltungen (LV) 

Studienleistung 
Modulabschlussprüfung 

Credits 
pro LV 

Pflicht 
(P) 

Wahl-
pflicht 
(WP)  

Veranstal-
tungsart 

Gruppen- 
größe 

 

Semesterwo-
chenstunden 

(SWS) 
Kategorie  

Zulassungs- 
vorausset-

zungen 
Prüfungsform  

Anzahl der 
Prüfungen 
je Modul 

 

M1: 
Basismodul Lo-
gik 

6 

1 

1 

 

1 

Einführung in die Logik 

 
 

Modulabschlussprüfung 

4 

 
 

2 

x  

VO 

 

 

Prüfung 

250 

 
 

 

4 

 
 

 

einführend keine 
Klausur 

(90 Min.) 
1 

M2:viii 
Basismodul 
Philosophische 
Methodik 

6 

1 

1 

1 

Basiskurs Werkzeuge der philosophischen 
Analyseix 
Basiskurs Grundlagen der philosophischen 
Texterarbeitungx 
2 Modulteilprüfungen  
(2 Essays je Modulteilprüfung) 

2 

2 

2 

x  

BK 

BK 

Prüfung 

20 

20 

2 

2 

 

einführend keine 

Essay 

(jeweils 1. Essay: 
400-450 Wörter; 
jeweils 2. Essay: 

800 Wörter) 
 

2 

M3: 
Basismodul 
Theoretische 
Philosophie 

7 

2 

2 

2 

Einführung in die Theoretische Philosophie 

Einführung in die Erkenntnistheorie 

Modulabschlussprüfung 

2 

3 

2 
x  

VO 

BK 

Prüfung 

250 

110 

 

2 

2 

 
einführend keine Klausur 

(90 Min.) 
1 

M4:xi 
Basismodul 
Praktische Phi-
losophie 

7 

2 

 

2 

 

2 

Einführung in die Praktische Philosophie I: 
Normative Ethik und Metaethik 
Einführung in die Praktische Philosophie II: 
Angewandte Ethik, Politische Philosophie, 
Rechtsphilosophie, Handlungstheorie 

Modulabschlussprüfung 

3 

 

2 

 

2 

x  

BK 

 

VO 

 

Prüfung 

110 

 

250 

 

2 

 

2 

 
einführend keine Klausur 

(90 Min.) 
1 

M5*: 
Aufbaumodul 
Theoretische 
Philosophie 

11 

3 

3 

 

3 
4 

 

4 

4 

4 

Philosophische Anthropologie 
Studienleistung (Klausur) 
 

Aufbaukurs zur Philosophie der Person 

a) SE zur Erkenntnistheorie/ 
    Wissenschaftstheorie ODER 

b) SE zur Philosophie des Geistes ODER 

c) SE zur Ontologie/Metaphysik 

Modulabschlussprüfung 

2 
1 
 

3 

2 
 

(2) 

(2) 

3 

x  

VO 
Studien-

leistung1 

AK 
SE 
 

(SE) 

(SE) 

Prüfung 

250 
 
 

110 

30 
 

(30) 

(30) 

 

2 
 
 

2 

2 
 

(2) 

(2) 

 

aufbauend keine Hausarbeit 1 

M6*: 
Aufbaumodul  
Praktische 
Philosophie 

11 

3 

3 

 

3 

Politische-Rechts- und Sozialphilosophie 

Studienleistung (Klausur) 

 

Aufbaukurs zur Normativen Ethik 

a) SE zur Metaethik ODER 

2 

1 

 

3 

2 

x  

VO 

Studien- 

leistung2 

AK 

SE 

250 

 

 

110 

30 

2 

 

 

2 

2 

aufbauend keine Hausarbeit 1 

                                                           
1 Diese Studienleistung ist Voraussetzung für den erfolgreichen Modulabschluss. 
2 Diese Studienleistung ist Voraussetzung für den erfolgreichen Modulabschluss. 
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4 
4 
4 

 

4 

b) SE zur Angewandten Ethik ODER 
c) SE zur Politischen Philosophie/ 
    Sozialphilosophie 

Modulabschlussprüfung 

(2) 

(2) 
 

3 

(SE) 

(SE) 
 

Prüfung  

(30) 

(30) 
 

 

(2) 

(2) 
 

 

Modul 
Credits 

pro 
Modul 

F
ac

h
- 

se
-

m
es

te
r Lehrveranstaltungen (LV) 

Studienleistung 
Modulabschlussprüfung 

Credits 
pro LV 

Pflicht 
(P) 

Wahl-
pflicht 
(WP)  

Veranstal-
tungsart 

Gruppen- 
größe 

 

Semester-wo-
chenstun-den 

(SWS) 
Kategorie  

Zulassungs- 
Vorausset-

zungen 
Prüfungsform  

Anzahl der 
Prüfungen 
je Modul 

 

M7: 
Aufbaumodul 
Angewandte 
Ethik 

9 

4 

5 

5 

SE zur Angewandten Ethik 

SE zur Angewandten Ethik 

Modulabschlussprüfung 

3 

3 

3 
x  

SE 

SE 

Prüfung 

30 

30 

 

2 

2 

 
aufbauend keine Hausarbeit 1 

M8**: 
Aufbaumodul 
Philosophie 
der Kultur 

8 

5 

5 

5 

6 

Aufbaukurs Religionsphilosophie 

SE zur Kulturphilosophie/Ästhetik ODER 

SE zur Sprachphilosophie 

Modulabschlussprüfung 

2 

3 

(3) 

3 

x  

AK 

SE 

(SE) 

Prüfung 

110 

30 

(30) 

 

2 

2 

(2) 

 

aufbauend keine Hausarbeit 1 

M10***: 
Abschluss-mo-
dul 
Theoretische 
Philosophie 

10 

5 
 
6 
 

6 

SE aus dem Bereich der 
     Theoretischen Philosophie 
SE aus dem Bereich der 
     Theoretischen Philosophie 

Modulabschlussprüfung 

(3) 
 

(3) 
 

(4) 

 X 

(SE) 
 
(SE) 
 

(Prüfung) 

(30) 
 

(30) 
 

 

(2) 
 

(2) 
 

 

vertiefend M1 – M4 
Mündliche Prüfung 

(30-45 Min.) 
1 

M11***: 
Abschluss-mo-
dul Praktische 
Philosophie 

(10) 

5 

6 

6 

SE aus dem Bereich der Prakt. Philosophie 

SE aus dem Bereich der Prakt. Philosophie 

Modulabschlussprüfung 

(3) 

(3) 

(4) 

 X 

(SE) 

(SE) 

(Prüfung) 

(30) 

(30) 

 

(2) 

(2) 

 

vertiefend M1 – M4 
Mündliche Prüfung 

(30-45 Min.) 
(1) 

Bachelorar-
beit**** 

(12) 6            

Summe  
Credits 75       

Summe der  
Prüfungen: 

10xii 

  

   

 

Wichtige Anmerkungen: 
* In den Modulen M5 und M6 ist jeweils neben der Vorlesung und dem Aufbaukurs nur ein Seminar zu belegen. 
** In Modul M8 ist neben dem Aufbaukurs nur ein Seminar zu belegen. 
*** Es ist ein Modul aus den Modulen M10 und M11 zu wählen. 
**** Die Abschlussarbeit muss in einem der beiden Studienfächer angefertigt werden.  
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b) Studienplan für das Studienfach „Angewandte Philosophie“ im Zwei-Fach-Bachelorstudiengang im Teilzeitstudium   
       

Modul 
Credits 

pro 
Modul F

ac
h

se
-

m
es

te
r Lehrveranstaltungen (LV) 

Studienleistung 
Modulabschlussprüfung 

Credits 
pro LV 

Pflicht 
(P) 

Wahl-
pflicht 
(WP)  

Veranstal-
tungsart 

Gruppen- 
größe 

 

Semesterwo-
chenstunden 

(SWS) 
Kategorie  

Zulassungs- 
vorausset-

zungen 
Prüfungsform  

Anzahl der 
Prüfungen 
je Modul 

M1: 
Basismodul Lo-
gik 

6 

1-2 

1-2 

 

1-2 

Einführung in die Logik 
 
 

Modulabschlussprüfung 

4 
 
 

2 

x  

VO 

 

 

Prüfung 

250 
 
 

 

4 
 
 

 

einführend keine 
Klausur 

(90 Min.) 
1 

M2:xiii 
Basismodul 
Philosophische 
Methodik 

6 

1-2 

1-2 

1-2 

Basiskurs Werkzeuge der philosophi-
schen Analysexiv 

Basiskurs Grundlagen der philosophi-
schen Texterarbeitungxv 

2 Modulteilprüfungen  
(2 Essays je Modulteilprüfung) 

2 

2 

2 

x  

BK 

BK 

Prüfung 

20 

20 

2 

2 

 

einführend keine 

Essay 

(jeweils 1. Essay: 
400-450 Wörter; 
jeweils 2. Essay: 

800 Wörter) 

2 

M3: 
Basismodul 
Theoretische 
Philosophie 

7 

1-2 

1-2 

1-2  

1-2 

Einführung in die Theoretische Philoso-
phie 

Einführung in die Erkenntnistheorie 

Modulabschlussprüfung 

2 

3 

2 
x  

VO 

BK 

Prüfung 

250 

110 

 

2 

2 

 
einführend keine Klausur 

(90 Min.) 
1 

M4:xvi 
Basismodul 
Praktische Phi-
losophie 

7 

3-4 

 

3-4 

 

 

3-4 

Einführung in die Praktische Philosophie 
I: Normative Ethik und Meaethik 

Einführung in die Praktische Philosophie 
II: Angewandte Ethik, Politische Philoso-
phie, Rechtsphilosophie, Handlungstheo-
rie 

Modulabschlussprüfung 

3 

 

2 

 

 

2 

x  

BK 

 

VO 

 

 

Prüfung 

110 

 

250 

 

2 

 

2 

 
einführend keine Klausur 

(90 Min.) 
1 

M5*: 
Aufbaumodul 
Theoretische 
Philosophie 

11 

3-4 
3-4 
 

3-4 
3-4 

 

3-4 

3-4 

3-4 

Philosophische Anthropologie 
Studienleistung (Klausur) 
 

Aufbaukurs zur Philosophie der Person 

a) SE zur Erkenntnistheorie/ 
    Wissenschaftstheorie ODER 

b) SE zur Philosophie des Geistes ODER 

c) SE zur Ontologie/Metaphysik 

Modulabschlussprüfung 

2 
1 
 

3 

2 
 

(2) 

(2) 

3 

x  

VO 
Studien- 
leistung3 

AK 

SE 
 

(SE) 

(SE) 

Prüfung 

250 
 
 

110 

30 
 

(30) 

(30) 

 

2 
 
 

2 
2 
 

(2) 

(2) 

 

aufbauend keine Hausarbeit 1 

M6*: 
Aufbaumodul  
Praktische Phi-
losophie 

11 

5-6 

5-6 

 

5-6 

Politische-Rechts- und Sozialphilosophie 
Studienleistung (Klausur) 
 

Aufbaukurs zur Normativen Ethik 

a) SE zur Metaethik ODER 

2 
1 
 

3 

2 

x  

VO 
Studien- 

leistung4 

AK 

SE 

250 

 

 

110 

30 

2 

 

 

2 

2 

aufbauend keine Hausarbeit 1 

                                                           
3 Diese Studienleistung ist Voraussetzung für den erfolgreichen Modulabschluss. 
4 Diese Studienleistung ist Voraussetzung für den erfolgreichen Modulabschluss. 
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5-6 
5-6 
5-6 

 
5-6 

b) SE zur Angewandten Ethik ODER 
c) SE zur Politischen Philosophie/ 
    Sozialphilosophie 

Modulabschlussprüfung 

(2) 

(2) 
 

3 

(SE) 

(SE) 
 
Prüfung  

(30) 

(30) 
 
 

(2) 

(2) 
 
 

Modul 
Credits 

pro 
Modul 

F
ac

h
- 

se
-

m
es

te
r Lehrveranstaltungen (LV) 

Studienleistung 
Modulabschlussprüfung 

Credits 
pro LV 

Pflicht 
(P) 

Wahl-
pflicht 
(WP)  

Veranstal-
tungsart 

Gruppen- 
größe 

 

Semester-wo-
chenstun-den 

(SWS) 
Kategorie  

Zulassungs- 
Vorausset-

zungen 
Prüfungsform  

Anzahl der 
Prüfungen 
je Modul 

 

M7: 
Aufbaumodul 
Angewandte 
Ethik 

9 

7-8 

7-8 

7-8 

SE zur Angewandten Ethik 

SE zur Angewandten Ethik 

Modulabschlussprüfung 

3 

3 

3 
x  

SE 

SE 

Prüfung 

30 

30 

 

2 

2 

 
aufbauend keine Hausarbeit 1 

M8**: 
Aufbaumodul 
Philosophie 
der Kultur 

8 

7-8 

7-8 

7-8 

7-8 

Aufbaukurs Religionsphilosophie 

SE zur Kulturphilosophie/Ästhetik ODER 

SE zur Sprachphilosophie 

Modulabschlussprüfung 

2 

3 

(3) 

3 

x  

AK 

SE 

(SE) 

Prüfung 

110 

30 

(30) 

 

2 

2 

(2) 

 

aufbauend keine Hausarbeit 1 

M10***: 
Abschluss-mo-
dul 
Theoretische 
Philosophie 

10 

9-10 
 

9-10 
 

9-10 

SE aus dem Bereich der 
     Theoretischen Philosophie 

SE aus dem Bereich der 
     Theoretischen Philosophie 

Modulabschlussprüfung 

(3) 
 

(3) 
 

(4) 

 x 

(SE) 
 

(SE) 
 

(Prüfung) 

(30) 
 

(30) 
 

 

(2) 
 

(2) 
 

 

vertiefend M1 – M4 
Mündliche Prüfung 

(30-45 Min.) 
1 

M11***: 
Abschluss-mo-
dul Praktische 
Philosophie 

(10) 

9-10 

9-10 

 

9-10 

SE aus dem Bereich der  
      Prakt. Philosophie 

SE aus dem Bereich der  
      Prakt. Philosophie 

Modulabschlussprüfung 

(3) 

(3) 

(4) 

 x 

(SE) 

(SE) 

(Prüfung) 

(30) 

(30) 

 

(2) 

(2) 

 

vertiefend M1 – M4 
Mündliche Prüfung 

(30-45 Min.) 
(1) 

Bachelorar-
beit***** 

(12) 9-10            

Summe  
Credits 75       

Summe der  
Prüfungen: 

10xvii 

  

   

 

Wichtige Anmerkungen: 
* In den Modulen M5 und M6 ist jeweils neben der Vorlesung und dem Aufbaukurs nur ein Seminar zu belegen. 
** In Modul M8 ist neben dem Aufbaukurs nur ein Seminar zu belegen. 
*** Es ist ein Modul aus den Modulen M10 und M11 zu wählen.  
*****Die Abschlussarbeit muss in einem der beiden Studienfächer angefertigt werden.  
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Legende der Abkürzungen: 

SS = Sommersemester 

WS = Wintersemester 

SWS = Semesterwochenstunden 

SE = Seminar 

BK = Basiskurs 

AK = Aufbaukurs 

VO = Vorlesung  

Cr. = ECTS-Credits 

MP = Modulprüfung 
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